
Verbindliche Anmeldung 
zum 

Betreuungsangebot Hort an der Alemannenschule im Schuljahr 2011/2012 
(Bitte Seite 1 und 2 vollständig ausfüllen!) 

 
 

Name, Vorname des Kindes: ________________________________________ 

 

Schulklasse: _____________(ab Sept./2011)      

 

 

 1. Kind am Hort 

 

 2. Kind am Hort 

 

 3. Kind am Hort 

 

 

Erziehungsberechtigte Mutter         Ja Nein 

 

Name, Vorname: _________________________________________________ Alleinerziehend:   

 

Adresse: _________________________________________________________ Verheiratet:    

 

Telefonnummer: __________________________________________________  Berufstätig:    

 

Handynummer:___________________________________________________ 

 

 

Erziehungsberechtigter Vater          Ja Nein 

 

Name, Vorname: _________________________________________________ Alleinerziehend:   

 

Adresse: _________________________________________________________ Verheiratet:    

 

Telefonnummer: __________________________________________________  Berufstätig:    

 

Handynummer:___________________________________________________ 

 

 
Anmeldung: 
 

 

 Ich / Wir melde(n) meine/n(unsere/n) Tochter/Sohn verbindlich ab dem Schuljahr 2011/2012 für den Hort 
an der Alemannenschule Hüttlingen an.  
 
 
 
� Ab- und Ummeldungen während der Schulhalbjahre sind nur in besonders begründeten 

Ausnahmefällen möglich. Bitte beachten Sie die Benutzungsordnung. 
� Änderungswünsche für das 2. Schulhalbjahr sind bis spätestens 31. Januar 2012 schriftlich an das 

Rektorat zu richten. 
� Zu spät eingegangene Änderungen und Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden. Bitte haben 

Sie hierfür Verständnis. 
 
 

Rückgabe der Anmeldung bis spätestens 
30. Mai 2011 im Rektorat/Sekretariat. 

 
 
 
 



Verbindliche Anmeldung: 
 
   Betreuung:     Mittagessen: 

Montag 

    von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr    mit Mittagessen  

         oder 

    von 12.00 Uhr bis _____ Uhr    ohne Mittagessen 

   

Dienstag 
    von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr    mit Mittagessen  

         oder 

    von 12.00 Uhr bis _____ Uhr    ohne Mittagessen 

   

Mittwoch 

    von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr    mit Mittagessen  

         oder 

    von 12.00 Uhr bis _____ Uhr    ohne Mittagessen 

   

Donnerstag 
    von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr    mit Mittagessen  

Nachmittagsunterricht      oder 

Klasse 3 u. 4   von 12.00 Uhr bis _____ Uhr    ohne Mittagessen 

   

Freitag 
    von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr    mit Mittagessen  

         oder 

    von 12.00 Uhr bis _____ Uhr    ohne Mittagessen 

   

Berechnung: 
Ges. Betrag Hort:   1. Schulhalbjahr:  Betreuungstage/Woche x 20 € x 5 Monate =___________ 
 

 +   2. Schulhalbjahr:  Betreuungstage/Woche x 20 € x 6 Monate =___________ 
 

Ges. Betrag Mittagessen:  1. Schulhalbjahr:  Betreuungstage/Woche x 4 Wochen x 5 Monate =________ 
 

    2. Schulhalbjahr:  Betreuungstage/Woche x 4 Wochen x 6 Monate =________ 
 = 
Gesamtsumme: _____________ 
 
 

Zahlungsweise: 
Die Beträge werden zum 1. eines Monats von Ihrem Konto abgebucht. 
 
  monatlich im Voraus  einmalig im Voraus 
 
 

Dem Einzug vom unten genannten Konto stimme/n ich/wir ausdrücklich zu. 

Bei Zahlungsverzug ist die Gemeinde berechtigt, Mahngebühren und Säumniszuschläge nach der 

Abgabenordnung zu erheben. 

 

 

_____________________________ _____________________________ _________________________________ 
Kontonummer    Bankleitzahl          Kreditinstitut 

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur 

Einlösung. 

 

 

 

Ort, Datum: ______________________________  Unterschrift: ______________________________________ 
                  Erziehungsberechtigte Mutter 

 
 
Ort, Datum: ______________________________  Unterschrift: ______________________________________
                  Erziehungsberechtigter Vater 

 

 

 



 

Hinweise zu den Beträgen des Horts und des Mittagessens  
 
 

Verpflegung 
An der Alemannenschule findet auf Wunsch direkt im Anschluss an den Schulunterricht ein gemeinsames 
Mittagessen für die Hortkinder zum Preis von derzeit 3,00 € (pro Essen) statt. Das Mittagessen wird zusätzlich 
zum Elternbeitrag berechnet.  
 

Beiträge 
(1) Als Gegenleistung für den Besuch des Horts erhebt die Gemeinde von den Erziehungsberechtigten ein 
privatrechtliches Betreuungsentgelt in Form eines Elternbeitrages.  
Dieser richtet sich nach der jeweiligen, vom Gemeinderat festgesetzten Regelung und wird für 5 (September-
Januar) bzw. 6 Monate (Februar-Juli) erhoben.  

 
Der Beitrag für den Hort beträgt somit pro Monat pro Kind einer Familie, das am Hort betreut wird: 
(unabhängig von der gewählten Betreuungsdauer bzw. der Teilnahme an AG’s der Schule) 

 
a) Bei Betreuung von 5 Tagen/Woche:  Gesamtbeiträge für Hort: 
- für das 1. Kind 100,00 €   (1. Schulhalbjahr 500 Euro; 2. Schulhalbjahr 600 Euro) 
- für das 2. Kind 50,00 €  (50% vom 1. Kind) (1. Schulhalbjahr 250 Euro; 2. Schulhalbjahr 300 Euro) 
- für das 3. und jedes weitere Kind ist die Betreuung kostenlos. 
 
b) Bei Betreuung von 4 Tagen/Woche: 
- für das 1. Kind 80,00 €   (1. Schulhalbjahr 400 Euro; 2. Schulhalbjahr 480 Euro) 
- für das 2. Kind 40,00 €  (50% vom 1. Kind) (1. Schulhalbjahr 200 Euro; 2. Schulhalbjahr 240 Euro) 
- für das 3. und jedes weitere Kind ist die Betreuung kostenlos. 
 
c) Bei Betreuung von 3 Tagen/Woche:  
- für das 1. Kind 60,00 €   (1. Schulhalbjahr 300 Euro; 2. Schulhalbjahr 360 Euro) 
- für das 2. Kind 30,00 €  (50% vom 1. Kind) (1. Schulhalbjahr 150 Euro; 2. Schulhalbjahr 180 Euro) 
- für das 3. und jedes weitere Kind ist die Betreuung kostenlos. 
 
d) Bei Betreuung von 2 Tagen/Woche:  
- für das 1. Kind 40,00 €   (1. Schulhalbjahr 200 Euro; 2. Schulhalbjahr 240 Euro) 
- für das 2. Kind 20,00 €  (50% vom 1. Kind) (1. Schulhalbjahr 100 Euro; 2. Schulhalbjahr 120 Euro) 
- für das 3. und jedes weitere Kind ist die Betreuung kostenlos. 
 
e) Bei Betreuung von 1 Tag/Woche:  
- für das 1. Kind 20,00 €   (1. Schulhalbjahr 100 Euro; 2. Schulhalbjahr 120 Euro) 
- für das 2. Kind 10,00 €  (50% vom 1. Kind) (1. Schulhalbjahr 50   Euro; 2. Schulhalbjahr 60   Euro) 
- für das 3. und jedes weitere Kind ist die Betreuung kostenlos. 
 
(2) Die monatlich zu entrichtenden Beiträge sind ohne  Kürzung am 1. jedes Kalendermonats zur Zahlung 
fällig. Dies gilt auch bei Beginn oder Beendigung der Betreuung im Laufe eines Monats und bei 
Unterbrechung der Betreuung durch Schulferien, Krankheit oder das Fernbleiben eines Schülers.  
 
(3) Schuldner des Betreuungsentgeltes sind die Erziehungsberechtigten des Schülers/der Schülerin. Die 
Erziehungsberechtigten haften gesamtschuldnerisch. 

 

 

 

Die Beträge werden zum 1. eines Monats von Ihrem Konto abgebucht 
Die Elternbeiträge und die Kosten für die Mahlzeiten werden nach Rechnungsstellung von ihrem Konto 

monatlich/einmalig abgebucht. Die Abrechnung des Mittagessens erfolgt anhand der tatsächlich 

eingenommenen Mahlzeiten nach Ende des Schulhalbjahres. 

 


